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Titel:

Klagerücknahmefiktion in Prüfungsstreitigkeiten

Normenketten:
VwGO § 82 Abs. 1 S. 2, S. 3, § 92 Abs. 2 S. 1, Abs. 3
ZPO § 87 Abs. 1

Leitsätze:
1. Entsteht über das Vorliegen der Voraussetzungen der gesetzlichen Rücknahmefiktion nach § 92 Abs. 2 
VwGO Streit, so hat das Gericht das Verfahren fortzusetzen und über die Frage der Beendigung des 
Verfahrens aufgrund mündlicher Verhandlung durch Urteil zu entscheiden, wenn ein Beteiligter dies 
beantragt. (Rn. 24) (redaktioneller Leitsatz)
2. Bei der Frage, ob sich aus dem Unterbleiben einer Klagebegründung Zweifel an Fortbestand des 
Rechtsschutzinteresses ergeben, ist im Prüfungsrechts zu berücksichtigen, dass Prüfungsentscheidungen 
nicht von Amts wegen vollumfänglich überprüft werden und deshalb eine Mitwirkungspflicht des Prüfling 
besteht. (Rn. 27 – 30) (redaktioneller Leitsatz)
3. Die Prozessvollmacht eines Rechtsanwalts besteht auch bei Kündigung so lange fort, bis die Kündigung 
bzw. die Niederlegung des Mandats dem Gericht bzw. dem Prozessgegner mitgeteilt ist. (Rn. 33 – 35) 
(redaktioneller Leitsatz)
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Tenor

I. Die Klage im Verfahren M 3 K 16.2319 ist zurückgenommen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des fortgesetzten Verfahrens zu tragen. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger darf die Vollstreckung durch 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des vollstreckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die 
Beklagte vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.   

Tatbestand

1
Der Kläger begehrt die Fortsetzung seines vom Gericht eingestellten Klageverfahrens gegen den Bescheid 
der Beklagten vom 25. November 2013 zum Promotionsvorhaben des Klägers.

2
Mit Datum vom 9. Juli 2013 reichte der Kläger einen Promotionsantrag und eine wissenschaftliche 
Abhandlung mit dem Titel „From scenarios to components - buildung the foundations for an integrated 
software development process“ bei der T. … Universität M. (im Folgenden: TUM) ein. Als Erstgutachter 
wurde Prof. B., als Zweitgutachter Prof. T. bestimmt.

3
Mit Bescheid vom 25. November 2013, per Einschreiben Rückschein zugestellt am 26. November 2013, 
teilte die TUM dem Kläger mit, die Gutachten hätten die Dissertation als „nicht bestanden“ bewertet. Binnen 
einer Frist von zwei Jahren nach Zustellung dieses Ablehnungsbescheides könne eine umgearbeitete 
Dissertation über das Prüfungsamt eingereicht werden.

4



Hiergegen legte der Kläger mit Schreiben vom 26. November 2013, eingegangen am 2. Dezember 2013, 
Widerspruch bei der TUM ein. Zur Begründung nahm der Kläger per E-Mail vom 6. Dezember 2013 und per 
Schreiben vom 17. Dezember 2013 auf eine an die Gutachter gerichtete E-Mail vom 3. Dezember 2013 
Bezug. Darin führt er im Wesentlichen aus, er sehe keinen einzigen der angeführten gravierenden Mängel 
als belegt an. Bis auf wenige Ausnahmen könne er die Kritik anhand der Dissertation widerlegen bzw. 
betrachte sie als irrelevant. In den Gutachten komme auch zum Ausdruck, dass die Gutachter bereits einige 
der Grundbegriffe des formalen Modells falsch verstanden hätten.

5
Der Gutachter Prof. B. nahm hierzu mit E-Mail vom 10. Januar 2014 Stellung; seine Ausführungen gab die 
TUM mit Schreiben vom 10. Januar 2014 an den Kläger weiter.

6
Mit Schreiben vom 28. Januar 2014 führte der Kläger hierzu aus, Prof. B. beziehe sich in seinem Gutachten 
auf Textabschnitte, die in einer Vorfassung, nicht aber in der eingereichten Dissertation vorkämen. Prof. T. 
bemängele das Fehlen eines Benutzerhandbuchs; die Dissertation verweise jedoch auf eine Webseite, von 
der ein Benutzerhandbuch, an dem der Kläger mitgeschrieben habe, herunterladbar sei. Beide Gutachter 
kritisierten erstmals in ihren Gutachten Aspekte, obwohl der Kläger in den letzten zwei Jahren mehrmals um 
kritische Durchsicht gebeten habe. Die Rückmeldung von Prof. B. sei teilweise nachvollziehbar.

7
Die Gutachterin Prof. T. äußerte mit E-Mail vom 19. Juni 2014, die Argumente des Klägers führten nicht zu 
einer Änderung ihres Gutachtens.

8
Mit E-Mail vom 12. Februar 2015 fragte der Kläger zum weiteren Verlauf seines Promotionsverfahrens, 
insbesondere zu der Bestellung weiterer Gutachter, bei der TUM an. Mit E-Mail vom 14. März 2016 bat der 
Kläger um Hinzuziehung eines weiteren Gutachters.

9
Mit Widerspruchsbescheid vom 14. April 2016, zugestellt durch Postzustellungsurkunde vom 20. April 2016, 
wies die TUM den Widerspruch zurück. Auf die Begründung des Widerspruchsbescheids wird Bezug 
genommen.

10
Mit Schriftsatz vom 18. Mai 2016, bei Gericht eingegangen am selben Tag, hat der Kläger Klage gegen den 
Ablehnungsbescheid vom 25. November 2013 erheben lassen (M 3 K 16.2319). Zugleich wurde 
Akteneinsicht beantragt und Klageanträge und Klagebegründung mit gesondertem Schriftsatz nach erfolgter 
Akteneinsicht angekündigt. Als Prozessbevollmächtigte sind in der Klage die „Rechtsanwälte Dr. L. & 
Kollegen, M. …str., M1.“ genannt. Die Klage ist auf dem Briefpapier der Kanzlei verfasst, mit dem Briefkopf 
der Kanzlei Dr. L. & Kollegen versehen und von Rechtsanwalt E. unterzeichnet; dieser ist auf dem 
Briefpapier der Kanzlei als einer der fünf Rechtsanwälte der Kanzlei genannt.

11
Mit Schreiben vom 26. Juli 2016 teilte das Gericht der Kanzlei Dr. L. & Kollegen mit, dass die 
Behördenakten vorgelegt sind und in der Geschäftsstelle eingesehen werden können.

12
Das Schreiben des Gerichts vom 4. Juni 2019 mit der Aufforderung, die Klage zu begründen, kam als 
unzustellbar zurück. Mit Schreiben vom 26. Juni 2019 an die Kanzlei Dr. L. & Kollegen unter der Anschrift 
„M. …straße, M1.“ forderte das Gericht den Kläger auf, die Klage bis zum 31. Juli 2019 zu begründen.

13
Mit Schreiben vom 1. August 2019, der Kanzlei Dr. L. & Kollegen per Postzustellungsurkunde zugestellt am 
6. August 2019, forderte das Gericht den Kläger gemäß § 92 Abs. 2 VwGO auf, innerhalb von zwei Monaten 
ab Zustellung dieses Schreibens die Klage zu begründen. Das Schreiben enthielt den Hinweis, dass die 
Klage, sollte der Kläger dieser Aufforderung nicht fristgerecht nachkommen, gemäß § 92 Abs. 2 VwGO als 
zurückgenommen gelte; in diesem Fall trage die Klagepartei die Kosten.

14



Nachdem hierauf keine Reaktion der Klagepartei erfolgt ist, hat das Gericht mit Beschluss vom 15. Oktober 
2019 das Verfahren M 3 K 16.2319 eingestellt und dem Kläger die Kosten auferlegt. Der Streitwert ist auf 
15.000 € festgesetzt worden. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, im Bereich des 
Prüfungsrechts richteten sich Umfang und Zielrichtung der gerichtlichen Kontrolle einer 
Prüfungsentscheidung nach den Rügen des Klägers. Allein aus der Bezeichnung des angegriffenen 
Prüfungsbescheids werde daher noch nicht ersichtlich, in welcher Hinsicht, in welchem Umfang und mit 
welchem Ziel dieser angegriffen werde.

15
Mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2019, bei Gericht eingegangen am 29. Oktober 2019, wendet sich der 
Kläger an das Gericht und führt aus, er habe Rechtsanwalt E. am 13. Juni 2016 eine Klagebegründung mit 
der Bitte um Durchsicht und Weiterleitung an das Gericht zugesandt. Er sei, nachdem er Rechtsanwalt E. 
mehrmals erinnert habe, davon ausgegangen, dass dieser diese Klagebegründung an das Gericht 
weitergeleitet habe. Dass dies nicht geschehen sei, habe er erst durch den Beschluss des Gerichts vom 15. 
Oktober 2019 erfahren. Die Kanzlei habe ihm auch nicht die Aufforderung des Gerichts, die Klage zu 
begründen, weitergeleitet. Der letzte Austausch mit der Kanzlei sei ein Telefonat mit Rechtsanwalt E. am 
28. Juli 2019 (in der mündlichen Verhandlung korrigiert: Juli 2016) gewesen, bei dem Rechtsanwalt E. ihn 
über die geplante Akteneinsicht in die Prüfungsprotokolle der TUM unterrichtet habe. Beigefügt sind die vom 
Kläger erstellte Klagebegründung, mehrere E-Mails des Klägers aus dem Jahr 2016, in denen er 
Rechtsanwalt E. um Rückmeldung zu der Klagebegründung bittet, E-Mails des Klägers an die TUM zum 
Widerspruchsverfahren, E-Mails des Klägers sowie der Gutachter zur Dissertationsschrift des Klägers, 
sowie ein Schreiben der Kanzlei Dr. L. & Kollegen vom 23. Oktober 2019, mit dem die Kanzlei den 
Beschluss des Gerichts vom 15. Oktober 2019 dem Kläger zuleitet mit dem Hinweis, der damalige 
Sachbearbeiter E. sei Ansprechpartner für Rückfragen.

16
Der Kläger beantragt

17
die Fortsetzung des Verfahrens.

18
Auf die Bitte des Gerichts um Stellungnahme vom 5. November 2019 führt Rechtsanwalt Dr. L. von der 
Kanzlei Dr. L. & Kollegen mit Schreiben vom 12. November 2019 aus, er habe seine damalige Kanzlei in 
München Bogenhausen am 28. Dezember 2016 verkauft und davon ausgehen können, dass die Tätigkeit 
durch den neuen Erwerber und Rechtsanwalt E. fortgeführt werde. Anfragen mögen an den Erwerber, 
Rechtsanwalt Dr. T., oder Herrn E. gerichtet werden.

19
Auf die Bitte des Gerichts um Stellungnahme vom 15. November und 12. Dezember 2019 an Rechtsanwalt 
Dr. T. erfolgte keine Reaktion.

20
Mit Schreiben vom 16. Juni 2020 hat das Gericht den Kläger darauf hingewiesen, dass nach der vorläufigen 
Rechtsauffassung des Gerichts die Voraussetzung für die Einstellung des Verfahrens M 3 K 16.2319 
vorgelegen haben.

21
Mit Schreiben vom 24. Juni 2020 teilt der Kläger mit, dass er an seinem Antrag festhalte und mündlich dazu 
Stellung nehmen wolle.

22
Wegen des Verlaufs der mündlichen Verhandlung vom 15. September 2020 wird auf die Niederschrift 
hierüber, wegen der weiteren Einzelheiten zum Sach- und Streitstand wird auf die Gerichtsakte in diesem 
Verfahren und im Verfahren M 3 K 16.2319 sowie auf die vorgelegte Behördenakte Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

23



Der Antrag des Klägers auf Fortsetzung seines Klageverfahrens gegen den Bescheid der beklagten TUM 
vom 25. November 2013 und den Widerspruchsbescheid vom 14. April 2016 ist zulässig, bleibt aber in der 
Sache ohne Erfolg.

24
Entsteht über das Vorliegen der Voraussetzungen der gesetzlichen Rücknahmefiktion Streit, so hat das 
Gericht das Verfahren fortzusetzen und über die Frage der Beendigung des Verfahrens aufgrund 
mündlicher Verhandlung durch Urteil zu entscheiden, wenn ein Beteiligter - wie vorliegend durch die 
Klagepartei mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2019 geschehen - dies beantragt. Erweist sich, dass die 
Voraussetzungen für die Rücknahmefiktion vorliegen, so ergeht Urteil, dass das Verfahren beendet ist und 
der Antragsteller die Kosten des fortgesetzten Verfahrens zu tragen hat (Rennert in Eyermann, VwGO, 15. 
Aufl. 2019, § 92 Rn. 26). So ist es im vorliegenden Fall:

25
Das Klageverfahren M 3 K 16.2319 ist beendet. Der Einstellungsbeschluss des Gerichts vom 15. Oktober 
2019 ist zu Recht ergangen, da die Klage vom 18. Mai 2016 nach § 92 Abs. 2 Satz 1 VwGO als 
zurückgenommen gilt (§ 92 Abs. 3 Satz 1 VwGO).

26
Die Voraussetzungen für eine Klagerücknahmefiktion nach § 92 Abs. 2 VwGO sind vorliegend gegeben.

27
1. Die Fiktion der Klagerücknahme nach § 92 Abs. 2 Satz 1 VwGO setzt voraus, dass im Zeitpunkt des 
Erlasses der Betreibensaufforderung - hier 1. August 2019 - bestimmte, sachlich begründete Anhaltspunkte 
für einen Wegfall des Rechtsschutzinteresses bestanden haben (BVerfG (Kammer), B. v. 27.10.1998 - 2 
BvR 2662/95 - juris Rn. 18; BVerwG, B.v. 7.7.2005 - 10 BN 1/05 - juris Rn. 4; B.v. 12.4.2001 - 8 B 2/01 - 
juris Rn. 5; BayVGH, U.v. 6.6.2016 - 22 B 16.611 - juris Rn. 24).

28
Hinreichend konkrete Zweifel am Fortbestand des Rechtsschutzbedürfnisses können sich etwa aus dem 
fallbezogenen Verhalten des jeweiligen Antragstellers, aber auch daraus ergeben, dass er prozessuale 
Mitwirkungspflichten verletzt hat. Stets muss sich daraus aber der Schluss auf den Wegfall des 
Rechtsschutzinteresses, also auf ein Desinteresse des Antragstellers an der weiteren Verfolgung seines 
Begehrens ableiten lassen (BVerwG, B.v. 7.7.2005 - 10 BN 1/05 - juris Rn. 4). Nicht geboten ist ein 
sicherer, über begründete Zweifel am Fortbestand des Rechtsschutzinteresses hinausgehender Schluss 
(BVerwG, B.v. 7.7.2005 - 10 BN 1/05 - juris Rn. 4).

29
Bei Unterbleiben von Antragstellung und Klagebegründung ist zu berücksichtigen, dass die Klageschrift 
nach § 82 Abs. 1 Satz 2 VwGO noch keinen Antrag enthalten muss. Im Hinblick auf die Klagebegründung 
geht § 82 Abs. 1 Satz 3 VwGO zwar vom Regelfall aus, dass der Kläger seine Klage begründet. Unterbleibt 
eine Begründung, hat das Gericht im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes den wesentlichen 
Sachverhalt zu ermitteln und ggf. vom Amts wegen Beweis zu erheben. Die Grenze ist dort erreicht, wo die 
prozessualen Mitwirkungspflichten des Klägers beginnen (Hoppe in Eyermann, VwGO, 15. Aufl. 2019 § 82 
Rn. 12). Vor diesem Hintergrund kommt es für die Frage, ob sich aus dem Unterbleiben der 
Klagebegründung Zweifel an Fortbestand des Rechtsschutzinteresses ergeben, maßgeblich auf die 
näheren Umstände an. Dabei ist zum einen die Höhe des Streitwerts, zum anderen etwa die Frage zu 
berücksichtigen, ob durch Vorlage des angefochtenen Bescheids der Streitstoff für das Gericht hinreichend 
bezeichnet ist (BVerwG, B.v. 12.4.2001 - 8 B 2/01 - juris Rn. 6).

30
Im Bereich des Prüfungsrechts ist allerdings weiter zu berücksichtigen, dass Prüfungsentscheidungen nicht 
von Amts wegen vollumfänglich überprüft werden. Mit dem Recht des Prüflings, auf vermeintliche fachliche 
Irrtümer und daran anknüpfende Rechtsfehler wirkungsvoll hinweisen zu können, korrespondiert im 
Rechtsstreit um die Rechtmäßigkeit der Prüfungsentscheidung eine Mitwirkungspflicht. Der Prüfling hat 
derartige Fehler mit „wirkungsvollen Hinweisen“ gegenüber dem Gericht aufzuzeigen, d.h. sie substantiiert 
mit einer nachvollziehbaren Begründung bestehender Einwände darzulegen. Soll sein Vorbringen 
berücksichtigt werden können, hat der Prüfling klarzustellen, in welchen konkreten Einzelpunkten die 
Korrektur bestimmter Prüfungsleistungen nach seiner Auffassung Korrekturfehler aufweist; dabei hat er auf 



Inhalt und Zielrichtung einzelner Prüferbemerkungen und - wertungen einzugehen (BVerwG, U.v. 4.5.1999 - 
6 C 13/98 - juris Rn. 35; vgl. auch BayVGH, U.v. 6.6.2016 - 22 B 16.611 - juris Rn. 26).

31
Vor diesem Hintergrund bestanden vorliegend zum maßgeblichen Zeitpunkt der Betreibensaufforderung am 
1. August 2019 sachlich begründete Anhaltspunkte für den Wegfall des Rechtsschutzinteresses beim 
Kläger.

32
a) In der Klageschrift vom 18. Mai 2016 ist lediglich der angegriffene Prüfungsbescheid vom 25. November 
2013 und der Widerspruchsbescheid vom 14. April 2014 genannt; Klageanträge und Klagebegründung 
werden nach erfolgter Akteneinsicht angekündigt. Aus der Bezeichnung des angegriffenen Bescheids und 
Widerspruchsbescheids in der Klageschrift allein ist nicht ersichtlich, in welcher Hinsicht und in welchem 
Umfang der Kläger eine gerichtliche Überprüfung verlangt und welches Ziel er mit der Klage verfolgt. 
Insbesondere ist aus der Klageschrift weder erkennbar, ob der Kläger Mängel des Prüfungsverfahrens, 
Bewertungsfehler oder sonstige materiellen Mängel rügt. Der Kläger hat im Widerspruchsverfahren 
verschiedene allgemeine, teilweise auch konkreter gefasste Rügen vorgebracht (vgl. E-Mail vom 6. 
Dezember 2013, Schreiben vom 28. Januar 2014), einzelne davon wohl wieder zurückgezogen (Schreiben 
vom 28. Januar 2014); die von ihm konkreter erhobene Rügen hat der Kläger allerdings stets als nur 
beispielhaft bezeichnet und angekündigt, „bei Bedarf“ (Schreiben vom 28. Januar 2014 an die TUM) weitere 
Unzulänglichkeiten der Gutachten aufzuzeigen. Da zudem in der Klageschrift der Vortrag im 
Widerspruchsverfahren nicht in Bezug genommen, sondern eine gesonderte Klagebegründung angekündigt 
wird, lässt sich auch aus dem vorangegangenen Widerspruchsverfahren nicht ableiten, in welcher Hinsicht 
der Kläger sich gegen die Prüfungsentscheidung wenden will. Vor diesem Hintergrund war eine weitere 
Sachaufklärung durch das Gericht ohne Mitwirkung des Klägers nicht möglich.

33
b) Indem der Kläger durch seine Bevollmächtigten hierzu trotz Aufforderung des Gerichts nicht Stellung 
nahm, verletzte er seine prozessualen Mitwirkungspflichten.

34
Auf die Mitteilung des Gerichts vom 26. Juli 2016, dass Akten vorgelegt und in der Geschäftsstelle 
eingesehen werden können, ist über den Zeitraum von 2 Jahren und 10 Monaten keine Reaktion der 
Klagepartei gegenüber dem Gericht erfolgt.

35
Auch auf die Aufforderung des Gerichts vom 26. Juni 2019, die Klage bis zum 31. Juli 2019 zu begründen, 
ist keine Rückmeldung der Klagepartei an das Gericht gefolgt. Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass 
diese Aufforderung der Kanzlei Dr. L. & Kollegen nicht zugegangen wäre. Die Aufforderung des Gerichts 
konnte auch an die Kanzlei Dr. L. & Kollegen (Anschrift M2.str. 2, M1.) gerichtet werden. Was den Einwand 
von Rechtsanwalt Dr. L. (vgl. Schreiben vom 12. November 2019) anbelangt, die damalige Kanzlei in 
München Bogenhausen sei am 28. Dezember 2016 verkauft worden und man habe davon ausgehen 
können, dass die Tätigkeit sowohl durch den neuen Erwerber als auch durch Rechtsanwalt E. fortgeführt 
werde, kommt es hierauf vorliegend nicht an. Nach § 173 VwGO i.V.m. § 84 Satz 1 ZPO sind mehrere 
Bevollmächtigte berechtigt, sowohl gemeinsam als auch einzeln die Partei zu vertreten. Mit der Klageschrift 
vom 18. Mai 2016 hat sich die Kanzlei Dr. L. & Kollegen als Sozietät zur Prozessbevollmächtigten des 
Klägers bestellt. Demnach ist davon auszugehen, dass die Prozessvollmacht nicht nur Rechtsanwalt E., 
sondern jedenfalls auch Rechtsanwalt Dr. L. erteilt wurde. Nach § 173 VwGO i.V.m. § 87 Abs. 1 ZPO 
besteht die Prozessvollmacht auch bei Kündigung so lange fort, bis die Kündigung bzw. die Niederlegung 
des Mandats dem Gericht bzw. dem Prozessgegner mitgeteilt ist (Weber in 
Baumbach/Lauterbach/Hartmann/Anders/ Gehle, ZPO, 78. Aufl. 2020, § 87 Rn. 4). Vorliegend ist dem 
Gericht jedoch keine diesbezügliche Mitteilung von Rechtsanwalt Dr. L. oder dem Kläger zugegangen.

36
c) Aus dem Vortrag des Klägers, frühzeitig eine Klagebegründung erstellt zu haben, die, ohne dass dies für 
die Kläger erkennbar gewesen wäre, von Rechtsanwalt E. nicht an das Gericht weitergeleitet worden sei, 
folgt nichts Anderes. Nach § 173 VwGO i.V.m. § 85 ZPO muss eine Partei, die ihren Prozess durch einen 
Vertreter führen lässt, sich in jeder Hinsicht so behandeln lassen, als wenn sie den Prozess selbst geführt 



hätte; dies gilt auch für die Kenntnisnahme und für Unterlassungen (Weber in 
Baumbach/Lauterbach/Hartmann/Anders/Gehle, ZPO, 78. Aufl. 2020, § 85 Rn. 5).

37
2. Die Betreibensaufforderung des Gerichts vom 1. August 2019 enthielt den gemäß § 92 Abs. 2 Satz 3 
VwGO erforderlichen Hinweis auf die Rechtsfolgen des Nichtbetreibens. Von einer wirksamen Zustellung 
der Betreibensaufforderung nach § 56 Abs. 2 VwGO i.V.m. § 172 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist auszugehen, die 
oben genannten Vorschriften zur Fortgeltung der Prozessvollmacht bis zur Anzeige der Kündigung gelten 
auch im Rahmen von Zustellungen (vgl. Baumbach/Lauterbach/Hartmann/ Anders/Gehle, ZPO, 78. Aufl. 
2020, § 87 Rn. 6; Zöller, ZPO, 33. Aufl. 2020, § 172 Rn. 9).

38
3. Der Kläger hat das Verfahren im Sinne des § 92 Abs. 2 Satz 1 VwGO nicht betrieben. Ein Nichtbetreiben 
liegt vor, wenn der Kläger innerhalb der Zwei-Monatsfrist nicht substantiiert dargetan hat, dass und warum 
das Rechtsschutzbedürfnis trotz des Zweifels an seinem Fortbestehen, aus dem sich die 
Betreibensaufforderung ergeben hat, nicht entfallen ist (BVerfG (Kammer), B.v. 17.9.2012 - 1 BvR 2254/11 - 
juris Rn. 29; BVerwG, B.v. 7.7.2005 - 10 BN 1/05 - juris Rn.7). Vorliegend hat der Kläger auf die 
Betreibensaufforderung nicht reagiert.

39
Damit gilt die Rücknahmeerklärung als abgegeben; die nachträgliche Äußerung des Klägers kann hieran 
nichts ändern (Rennert in Eyermann, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 92 Rn. 18).

40
Die Voraussetzungen für den Eintritt der Klagerücknahmefiktion nach § 92 Abs. 2 und 3 VwGO lagen daher 
vor. Die Klage ist Verfahren M 3 K 16.2319 gilt als zurückgenommen, so dass das Klageverfahren zu Recht 
eingestellt wurde.

41
Der Antrag auf Fortführung des Verfahrens bleibt damit ohne Erfolg. Die Kosten des fortgesetzten 
Verfahrens sind dem Kläger aufzuerlegen (§ 154 Abs. 2 VwGO entsprechend, vgl. Rennert in Eyermann, 
VwGO, 15. Aufl. 2019, § 92 Rn. 26).

42
Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 VwGO i.V.m. 
§§ 708 ff. ZPO.


